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Werden Schulden von
der Sozialhilfe Gbernommen?

PRAXIS Frau Winkler wurde ausgesteuert, ist mit vielen Zahlungen im Riickstand und wendet
sich nun an den Sozialdienst. Die Sozialhilfe deckt in der Regel nur aktuelle Bedirfnisse. Um eine
drohende Notlage abzuwenden, kann sie aber manche Schulden Gbernehmen.

Frau Winkler ist bei der Arbeitslosenversi-
cherung ausgesteuert worden und wendet
sich nun an den Sozialdienst. Wihrend ih-
rer Arbeitslosigkeit ist die getrennt lebende
Mutter zweier Teenager mit vielen Zah-
lungen in Riickstand geraten, insbhesonde-
re bei den Steuern und der Krankenversi-
cherung. Sie hat auch einen negativen
Saldo auf ihrer Kreditkarte, den sie nicht
ausgleichen kann. Vor einem Jahr hatte sie
dank einer befristeten Anstellung einen
Konsumkredit von 20 000 Franken ab-
schliessen kénnen, um eine Betreibung zu
vermeiden. Nun kann sie sich die monatli-
chen Raten nicht mehr leisten. Den Gang
zum Sozialdienst hat sie hinausgezogert,
bis wieder eine Monatsmiete tiberfillig ist.

— FRAGEN

« Ubernimmt der Sozialdienst die Schul-
den?

« Was kann der Sozialdienst bei iiber-
schuldeten Klientinnen und Klienten
tun?

— GRUNDLAGEN

Eines der Grundprinzipien der Sozialhilfe
(SKOS-RL A.4) ist, dass sie die aktuellen
Bediirfnisse deckt und keine riickwirken-
den Leistungen erbringt (und somit keine
Schulden bezahlt). Grundsitzlich bezahlt
die Sozialhilfe weder laufende Steuern
noch Steuerriickstinde (SKOS-RL B.1).
Ausnahmen sind bei drohender Notlage

In dieser Rubrik werden exemplarische Fragen, die
an die «SKOS-Line»gestellt werden, beantwortet
und publiziert. Die «SKOS-Line> ist ein Beratungsan-
gebot fiir SKOS-Mitglieder.

Der Zugang erfolgt tiber www.skos.ch — Mitglieder-
bereich (einloggen) — Beratungsangebot
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méglich (im Rahmen der situationshe-
dingten Leistungen, SKOS-RL C.1).

In einigen Kantonen muss die So-
zialhilfe
stellt  nach der Ablosung selbst eine
Schuld dar. In dieser Situation sehen
die SKOS-Richtlinien eine grossziigige
Riick-

zuriickerstattet werden und

Einkommensgrenze und eine
erstattungsfrist vor (SKOS-RL H.9).

Neben der Schuldeniibernahme durch
die Sozialhilfe kann die Beriicksichtigung
der Schuldenthematik Teil der persén-
lichen Hilfe sein. Selbst wenn die Ein-
kommen der Sozialhilfebeziiger in der Re-
gel nicht gepfindet werden kénnen, sind
iiberschuldete Menschen einem stindigen
Druck ausgesetzt, der ihre Gesundheit und
ihre Chancen auf soziale Integration und
berufliche Wiedereingliederung negativ
beeinflusst. Eine genaue Analyse der Situa-
tion ist notwendig, damit fiir eine hochver-
schuldete Person die Motivation besteht,
wieder eine berufliche Titigkeit aufzuneh-
men. Eine Schuldenberatung kann sich
als sinnvoll erweisen, insbesondere bei of-
fenen Forderungen, die manchmal besser
in Verlustscheine umgewandelt werden
sollten, um das Anfallen weiterer Zinsen zu
verhindern.

Art und Umfang der Verschuldung ei-
ner unterstiitzten Person miissen bekannt
sein, ebenso wie ihr Gesundheitszustand,
ihre Aushildung oder ihre Berufserfah-
rung. Tatsichlich kommt es darauf an,
welcher Art die bestehenden Schulden
sind: Sind es «gewdhnliche» Forderungen
wie Steuer- oder Krankenkassenprimien-
schulden? Handelt es sich um «dringende»
Schulden, bei denen sich die Frage nach
ihrer Ubernahme stellt? Haben wir es mit
«zweifelhaften» Schulden zu tun, wie sie
beispielsweise von bestimmten Inkasso-
unternehmen eingefordert werden oder
die durch Unterzeichnung eines Privatkre-
dits entstehen, dessen Vertrag tiberpriift
werden sollte? In den Sozialdiensten muss

die Triage erfolgen, ob die Analyse und
gef. die Anfechtung eines Darlehensver-
trages das Fachwissen einer Schuldenbera-
tungsstelle erfordert.

Auch wenn Frau Winkler ihre Schul-
den nicht sofort abbauen kann, kann eine
professionelle Analyse ihrer Schulden mit
dem Ziel, ihre finanzielle Situation zu sta-
bilisieren, fiir sie hilfreich sein, um eine
neue Perspektive zu gewinnen.

Bei geringer Verschuldung kénnen
auch Sanierungsmassnahmen durchge-
fithrt werden. In den meisten Fillen be-
ginnt eine Schuldensanierung erst nach
der Ablésung des Schuldners von der Sozi-
alhilfe, wenn nétig mit Unterstiitzung einer
spezialisierten Stelle. Im Bereich der Uber-
schuldung sind spezifische Fachkenntnis-
se erforderlich. Eine in vielen Kantonen
bestehende Partnerschaft zwischen dem
Sozialdienst und der Schuldenberatungs-
und Entschuldungsstelle hat sich diesbe-
ziiglich als wertvoll erwiesen.

— ANTWORTEN

« In der Regel iibernimmt die Sozialhilfe
keine Schulden, da sie nur die aktuellen
Bediirfnisse deckt. Ausnahmen beste-
hen bei drohender Notlage. Bei Frau
Winkler konnte etwa die iiberfillige
Monatsmiete itbernommen werden.

« Uber Schulden zu sprechen in einem
Klima des Vertrauens und der Wer-
tefreiheit, ist der erste Schritt zur Lo-
sungsfindung. Eine Sanierung sowie
ein Nachpriifungs- und Streitverfahren
fir zweifelhafte Forderungen erfordern
jedoch Fachkenntnisse. In den meisten
Kantonen kann sich die Sozialarbeiterin
bzw. der Sozialarbeiter an eine gemein-
niitzige Schuldenberatungsstelle wen-
den, die Mitglied des Dachverbandes
Schuldenberatung Schweiz ist. i

Paola Stanic
SKOS-Kommission Richtlinien und Praxis



	Werden Schulden von der Sozialhilfe übernommen?

